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Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde 

Lenzburg 
 

vom 30. Oktober 2025 

 

 

Die Einwohnergemeinde Lenzburg  

 

gestützt auf § 17 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG), erlässt fol-

gende Gemeindeordnung:  

A. Allgemeines 

§ 1   

1 Die Einwohnergemeinde Lenzburg (nachstehend als «Stadt» bezeichnet) 

ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts, die das durch ihre 

Stadtgrenzen bestimmte Gebiet mit allen Personen, die darin wohnen 

oder sich aufhalten, umfasst. 

2 Sie untersteht der Organisation mit Einwohnerrat. 

§ 2   

1 Organe der Stadt sind: 

a) die Gesamtheit der Stimmberechtigten; 

b) der Einwohnerrat; 

c) der Stadtrat; 

d) der Stadtpräsident bzw. die Stadtpräsidentin; 

e) die Kommissionen und Mitarbeitenden mit eigenen Entscheidungsbe-

fugnissen. 

 

B. Die Gesamtheit der Stimmberechtigen 

§ 3   

1 Die Zuständigkeit der Gesamtheit der Stimmberechtigten richtet sich 

nach dem kantonalen Recht1.  

 
1 Orientierender Hinweis: Das Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) regelt die Zu-

ständigkeiten im § 56. Die jeweils aktuellen kantonalen Regelungen sind im Anschluss an die Gemeindeordnung in den 

«Orientierenden Hinweisen» aufgeführt. 
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§ 4  

1 Das obligatorische und fakultative Referendum sowie die weiteren Mit-

wirkungsrechte der Stimmberechtigten richten sich grundsätzlich nach 

dem kantonalen Recht.2 

2 Diese Geschäfte müssen zusätzlich zu Abs. 1 obligatorisch zum Ent-

scheid an der Urne vorgelegt werden: 

a) das Budget mit Steuerfuss; 

b) Beschlüsse, die eine einmalige Ausgabe von mehr als CHF 4'000'000 

zur Folge haben (vorbehalten bleibt lit. d); 

c) Beschlüsse für jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als 

CHF 400'000; 

d) Beschlüsse bei Liegenschaftsgeschäften  

- bei Verkäufen, Tausch oder Einräumen von Baurechten von 

mehr als CHF 2'500'000 (Wert der beidseitigen Tauschobjekte 

nicht zusammengerechnet, bei Baurechten: kapitalisierter Bau-

rechtszins); 

- bei Käufen oder Annahme von Baurechten von mehr als 

CHF 6'000'000 (bei Baurechten: kapitalisierter Baurechtszins). 

§ 5  

1 Initiativ- und Referendumsbegehren müssen einen klar gefassten, sach-

lichen Text enthalten. 

2 Sie sind von den Stimmberechtigten gemäss den kantonalen Regelun-

gen auszufüllen.3  

3 Initiativ- und Referendumsbegehren dürfen vom gleichen Stimmberech-

tigten nur einmal unterzeichnet werden. Sie sind der Stadtkanzlei zuhan-

den des Präsidenten bzw. der Präsidentin des Einwohnerrats einzu-

reichen. 

4 Das Verfahren bei Initiativ- und Referendumsbegehren richtet sich im 

Übrigen nach der kantonalen Gesetzgebung.4 

 

 

 

 

 
2 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Mitwirkungsrechte in § 57 ff.  vgl. orientierende Hinweise im 

Anschluss an die Gemeindeordnung. 
3 Orientierender Hinweis: Das Gesetz über die politischen Rechte (GPR; SAR 131.100) regelt die formellen Anforderungen 

im § 43  vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
4 Orientierender Hinweis: Das Gesetz über die politischen Rechte (GPR; SAR 131.100) regelt das Verfahren in den §§ 62a 

ff.  vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
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C. Der Einwohnerrat 

§ 6  

1 Der Einwohnerrat besteht aus 40 Mitgliedern. 

2 Wählbar sind alle Stimmberechtigten, mit diesen Ausnahmen: 

a) Nichtwählbarkeit gemäss kantonalem Recht5; 

b) alle unmittelbar den Mitgliedern des Stadtrats unterstellten Mit-

arbeitenden der Stadt sowie deren Stellvertretende; 

c) alle unmittelbar den Personen gemäss lit. b unterstellten Mitar-

beitenden der Stadt mit Führungsfunktion sowie deren Stellver-

tretende. 

3 Die Wahl des Einwohnerrats erfolgt gleichzeitig mit den Gesamterneue-

rungswahlen des Stadtrats auf eine Amtsdauer von vier Jahren. 

§ 7  

1 Die Mitglieder des Einwohnerrats können sich bei längerfristiger Verhin-

derung vertreten lassen. Es gelten die massgeblichen kantonalen Bestim-

mungen.6 

§ 8  

1 Die Zuständigkeit des Einwohnerrats ergibt sich aus der Gemeindeord-

nung und den massgeblichen kantonalen Bestimmungen.7  

2 Zusätzlich nimmt der Einwohnerrat die ihm gemäss Gemeindeordnung 

obliegenden Wahlen vor. 

§ 9   

1 Die Wahl des Präsidiums, des Vizepräsidiums, der Stimmenzählenden 

sowie deren Funktion richtet sich nach dem kantonalen Recht8 bzw. dem 

Geschäftsreglement. 

2 Eine Wiederwahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin für die folgenden 

zwei Jahre ist ausgeschlossen. 

 

 
5 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Nichtwählbarkeit im § 65 Abs. 2  vgl. orientierende Hinweise 

im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
6 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Stellvertretung im § 65 Abs. 5  vgl. orientierende Hinweise im 

Anschluss an die Gemeindeordnung. 
7 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Zuständigkeit des Einwohnerrats im § 55 in Verbindung mit 

dem § 20 sowie § 66  vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
8 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Wahl des Präsidiums etc. im § 67  vgl. orientierende Hinweise 

im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
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§ 10  

1 Der Einwohnerrat beschliesst ein Geschäftsreglement, dessen Erlass 

nicht dem Referendum untersteht. 

2 Das Geschäftsreglement enthält die ausführenden Bestimmungen, na-

mentlich über die Organisation des Einwohnerrats (inkl. Sitzungsgeld), 

über die Verfahrensabläufe und über die parlamentarischen Interven-

tionsinstrumente. 

§ 11  

1 Die Verhandlungen des Einwohnerrats sind öffentlich. Aus wichtigen 

Gründen kann der Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossen werden. Die 

Medienvertretenden haben in jedem Falle Zutritt.9  

2 Die Traktandenliste sowie Ort und Zeit der Sitzungen des Einwohnerra-

tes sind öffentlich bekanntzumachen.  

§ 12   

1 Der Einwohnerrat wählt aus seiner Mitte eine Geschäftsprüfungs- und 

Finanzkommission (GPFK) von neun Mitgliedern sowie deren Präsidenten 

bzw. Präsidentin.  

2 Der GPFK obliegen die Aufgaben gemäss kantonalem Recht.10  

3 Sie kann in einem Reglement ausführende Bestimmungen erlassen. 

 

D. Der Stadtrat 

§ 13   

1 Der Stadtrat besteht auf fünf Mitgliedern. 

2 Der Stadtrat fasst seine Beschlüsse als Kollegialbehörde. 

3 Der Stadtrat erlässt eine Geschäftsordnung, welche Bestimmungen zur 

Organisation des Stadtrats enthält. 

4 Der Stadtrat regelt die Delegation von Aufgaben an die Verwaltung. 

§ 14   

1 Die Zuständigkeit des Stadtrats ergibt sich aus den massgeblichen kan-

tonalen Bestimmungen.11 

 
9 Orientierender Hinweis: Diese Regelung entspricht dem § 26 des Gemeindegesetzes  vgl. orientierende Hinweise im 

Anschluss an die Gemeindeordnung. 
10 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Zuständigkeit der GPFK hauptsächlich im § 47 f.  vgl. orien-

tierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
11 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Zuständigkeit des Stadtrats im § 37 bzw. u.a. auch im GPR  

vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.  

Geschäftsreglement 

 

Öffentlichkeit 

Geschäftsprüfungs- 

und Finanzkommis-
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2 Es stehen ihm zusätzlich insbesondere folgende Befugnisse zu: 

a) der Abschluss von Verträgen über den Erwerb, die Veräusserung und 

den Tausch von Liegenschaften, inbegriffen das Baurecht; der Ent-

scheid ist endgültig, wenn  

1. das Geschäft bei Erwerb und vergleichbaren Geschäften den 

Höchstbetrag von CHF 4'000'000 (bei Baurechten: kapitalisier-

ter Baurechtszins) im Einzelfall nicht übersteigt; 

2. das Geschäft bei Veräusserung und vergleichbaren Geschäften 

den Höchstbetrag von CHF 2'500'000 (Wert der beidseitigen 

Tauschobjekte nicht zusammengerechnet, bei Baurechten: ka-

pitalisierter Baurechtszins) im Einzelfall nicht übersteigt. 

b) die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen und 

Ausländer gemäss kantonalem Recht12; 

c) der Abschluss von Vereinbarungen, die kleinere Bereinigungen der 

Stadtgrenzen im Sinne des kantonalen Rechts13 betreffen; 

d) die Wahl von Abgeordneten in Gemeindeverbände gemäss kantona-

lem Recht14. 

 

E. Verschiedene Bestimmungen 

§ 15   

1 Der Einwohnerrat wählt aus den Stimmberechtigten neun Mitglieder 

des Wahlbüros15. 

§ 16   

1 Veröffentlichungen erfolgen im lokalen Organ für amtliche Publikatio-

nen, soweit das kantonale Recht nicht zwingend die Publikation im kanto-

nalen Amtsblatt vorschreibt. 

2 Das amtliche Publikationsorgan kann in geeigneter elektronischer Form 

erscheinen. 

3 Der Stadtrat legt das amtliche Publikationsorgan fest. 

 

 
12 Orientierender Hinweis: Das Gesetz über das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht regelt die Übertragung der Zu-

ständigkeit auf den Stadtrat im § 25  vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
13 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz hält im § 4 fest, was unter einer Änderung der Gemeindegrenze zu ver-

stehen ist  vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
14 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt im § 79, dass die Gemeindeordnung diese Zuständigkeit definiert  

 vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung. 
15 Orientierender Hinweis: Die Zusammensetzung und Aufgaben des Wahlbüros sind im Gesetz über die politischen 

Rechte (GPR; SAR 131.100) geregelt, insbesondere in den §§ 8 bis 10 sowie §§ 20 ff. 

Wahlbüro 

Amtliches Publika-

tionsorgan 
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§ 17  

1 Soweit nicht separate kommunale Rechtsgrundlagen Gebühren, Abga-

ben etc. festlegen, sind die allgemeinen kantonalen Gebührengrundsätze 

anwendbar.16 

§ 18  

1 Die Gemeindeordnung tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. 

2 Sie ersetzt diejenige vom 24. Juni 2004. 

 

 

An der Urnenabstimmung vom 8. März 2026 von den Stimmberechtigten angenommen. 

 

Vom Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau am dd.mm.yyyy genehmigt. 

 

Lenzburg, dd.mm.yyyy 

 

 

 

Stadt Lenzburg 

Für den Stadtrat 

 

Der Stadtammann Der Stadtschreiber 

 

 

 

Daniel Mosimann Christoph Hofstetter 

 

 

  

 
16 Orientierender Hinweis: Im § 1 Abs. 4 des allgemeinen Gebührengesetzes des Kantons (SAR 662.100)  ist geregelt, dass 

die Gemeinden die Anwendbarkeit der kantonalen Gebührengrundsätze in der Gemeindeordnung übernehmen kön-

nen  vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung. 

Gebühren der Stadt 

Inkrafttreten 
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Orientierende Hinweise 
 

Diese Hinweise auf das übergeordnete Recht etc. sind rein informativ und erleichtern die Lesbar-

keit der Gemeindeordnung. Sie – wie auch die Fussnoten in der Gemeindeordnung – sind nicht 

Bestandteil der Gemeindeordnung, werden also weder vom Stimmvolk noch dem Einwohnerrat 

beschlossen und auch nicht vom Kanton genehmigt. Der Stadtrat führt diese orientierenden Hin-

weise periodisch nach. 

 

Paragraf Hinweis 

Allgemein Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100 ) 

 

Zum § 3 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100 ) 
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Paragraf Hinweis 

Zum § 4 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

 

 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100) 

 

Zum § 5 Gesetz über die politischen Rechte (GPR; SAR 131.100) 
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Paragraf Hinweis 

 

 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/131.100) 

 

Zum § 6 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/150.300 ) 
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Paragraf Hinweis 

Zum § 7 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

§ 65 Abs. 5 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100 ) 

 

Gesetz über die Organisation des Grossen Rats und über den Verkehr zwi-

schen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und der Justizleitung (Ge-

schäftsverkehrsgesetz; GVG; SAR 152.200) 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/152.200 ) 

 

Zum § 8 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 
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Paragraf Hinweis 

 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100 ) 

 

Zum § 9 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100 ) 

Zum § 11 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100 ) 
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Paragraf Hinweis 

Zum § 12 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

 

 

 

 
§ 94a 

 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100 ) 
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Paragraf Hinweis 

Zum § 14 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 

 

 

 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100 ) 
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Paragraf Hinweis 

 

Gesetz über die politischen Rechte (GPR; SAR 131.100) 

 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/131.100) 

 

Gesetz über das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht (KBüG; SAR 

121.200) 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/121.200 ) 

 

Zum § 15 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100) 
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Paragraf Hinweis 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/131.100 ) 

 

Zum § 17 § 1 Abs. 4 des allgemeines Gebührengesetz des Kantons (SAR 662.100) 

 
(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/662.100 ) 
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